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Die Gemischte Gemeinde Treiten erlässt gestützt auf 

 Art. 39 ff. des Wasserversorgungsreglement vom 01.07.2013  

 Art. 1 ff. des Gebührenreglements zum Wasserversorgungsreglement vom 01.07.2013 
 
folgende Gebührenverordnung: 
 
 

Gebührenverordnung zum Wasserversorgungsreglement 
 
Anschlussgebühren und 

Löschgebühren 
Art. 1 Die Gebührenansätze betragen: 

a. Für die Anschlussgebühren 

pro Belastungswert gemäss SVGW CHF 250.00 

 

pro m3 umbauten Raum gemäss SIA  

ab 1 bis 1‘000 m3 umbauter Raum CHF     4.00 

ab 1‘001 bis 3‘000 m3 umbauter Raum CHF     2.00 

ab 3‘001 m3 umbauter Raum CHF     1.00 

 

b. Für die Löschgebühren: 

pro m3 umbauten Raum gemäss SIA CHF     4.00 

 
jährlich wiederkehrende 

Grundgebühren 

 

Art. 3 Die Grundgebühr pro Belastungswert (BW) beträgt CHF 8.00. 

 

jährlich wiederkehrende 

Verbrauchgebühren 

 

Art. 4 Die Verbrauchsgebühr pro m3 Wasser beträgt CHF 1.30. 

ungemessene 

Wasserbezüge 
Art. 5 1 Für ungemessene Wasserbezüge (Bauwasser und andere 

vorübergehende Wasserbezüge) beträgt die Grundgebühr CHF 100.00 für 

jeden Wasserzähler und Hydrantenzähler pro Einsatz. 

 
2 Das Bauwasser wird pauschal verrechnet. 

 
Mietgebühr für 

Wasserzähler 
Art. 6 Die jährliche Mietgebühr für ein Wasserzähler pro Baute, Anlage 

oder Anschluss ist in der wiederkehrenden Grundgebühr nach Art. 3 

enthalten. 

 
Inkrafttreten Art. 7 Die Gebührenverordnung tritt rückwirkend auf den 01.01.2020 in 

Kraft. 

 

 
 

Die vorliegende Gebührenverordnung zum Wasserversorgungsreglement der Gemischten 
Gemeinde Treiten wurde durch den Gemeinderat an dessen Sitzung vom 23.03.2020 beraten 
und genehmigt.  
  

GEMISCHTE GEMEINDE TREITEN 
Der Präsident Die Gemeindeschreiberin 
 
 
 
Matthias Schumacher Chantal Loosli 

 
 
Veröffentlichung der Inkraftsetzung im Anzeiger Amt Erlach Nr. 13 vom 27.03.2020. 


